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a) Zahlt ein Gesellschafter, dem  im  letzten Jah r vor dem  Er
öffnungsantrag von der G esellschaft D arlehen zurückge
w ährt w orden sind, die erhaltenen Beträge an die G esellschaft 
zurück, um  die ursprüngliche Verm ögenslage der G esellschaft 
w iederherzustellen, entfällt die m it der Rückgew ährung ein
getretene objektive G läubigerbenachteiligung; erfolgt die 
Rückzah lung auf ein im Soll geführtes K on to  der G esellschaft 
bei einer Bank, für das der G esellschafter eine Sicherheit be
stellt hat oder als Bürge haftet, kann die R ückführung des Sal
dos gemäß § 135 A bs. 2 In sO  anfechtbar sein.
b) Führt die G esellschaft durch die Zahlung des G esellschaf
ters au f das debitorische K on to  das besicherte D rittdarlehen 
nur teilw eise zurück und kann der G esellschafter weiterhin 
aus der von ihm bestellten Sicherheit von der Bank in A n
spruch genom m en w erden, darf die Sum m e aus dem  A nfech
tungsanspruch nach § 135 A bs. 2 In sO  und der fortbestehen
den Verpflichtung des G esellschafters aus der Sicherheit den 
H öchstbetrag der eingegangenen Sicherheitsverpflichtungen 
des G esellschafters nicht übersteigen.
c) D ie  vorm aligen N ovellenregeln  der §§ 32a, 32b G m b H G  
a.F. sind im  Sinne der Ü bergangsvorschrift zum  M oM iG  als 
Vorschriften der Insolvenzordnung über die Anfechtung
von Rechtshandlungen anzusehen....................................................  77

a) Bloße Rechen- oder Rechtsanw endungsfehler im A u s
gangsverfahren eröffnen nicht die Abänderungsm öglichkeit 
nach §51 V ersA usglG . Bei der D urchführung des Versor
gungsausgleichs im  Ausgangsverfahren übersehene, verge
ssene oder verschw iegene Anrechte können nicht im Wege 
des A bänderungsverfahrens nach §51 V ersA usglG  nachträg
lich ausgeglichen werden.
b) Anrechte, die dem  W ertausgleich bei der Scheidung nach
§§ 9 bis 19 V ersA usglG  unterfallen, können nicht Gegenstand 
von Ausgleichsansprüchen nach der Scheidung nach §§ 20 ff. 
V ersA usglG  sein. D en Vorschriften zu den A usgleichsansprü
chen nach der Scheidung nach §§20  ff. V ersA usglG  kom m t 
keine generelle A uffangfunktion für im A usgangsverfahren 
zum  Versorgungsausgleich übersehene, verschw iegene oder 
vergessene Anrechte zu ........................................................................  91

D ie Abtretung einer Forderung verm ag die öffentlich-rechtli
che Rechtsnatur der abgetretenen Forderung nicht zu ändern 
und den Zivilrechtsw eg zu eröffnen. D er für den B esoldungs
anspruch des Beam ten gemäß § 126 A bs. 1B R R G  gegebene 
Verw altungsrechtsweg bleibt daher auch nach der Abtretung 
des Besoldungsanspruchs für den Rechtsstreit des Zessionärs 
gegen den Dienstherrn als D rittschuldner eröffnet...................  105
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1. In Allgemeinen G eschäftsbedingungen, die ein Energiever
sorgungsunternehm en in Gasversorgungsverträgen mit En d
verbrauchern (N orm sonderkunden) verwendet, halten die 
Klauseln
a) »Ä ndern sich die allgem einen veröffentlichten Tarifpreise 
(H aushalt und Gew erbe) [des Versorgungsunternehm ens], 
so  ist [das Versorgungsunternehm en] berechtigt, die Vertrags
preise angem essen zu ändern. D ie  Ä nderungen w erden w irk
sam  mit der öffentlichen Bekanntgabe der geänderten Preise 
ab dem  in der Bekanntgabe angegebenen Z eitpunkt «
b) »D ie  Preise des Sonderabkom m ens H S  sind an den Tarif H  
II, die Preise des Sonderabkom m ens G S  an den Tarif G  II der 
ab 1. O ktober 1981 gültigen allgem einen Tarife für die Versor
gung mit G as [des Versorgungsunternehm ens] gebunden. Ä n 
dern sich die G rundpreise dieser Tarife, so  ändern sich auch 
die G rundpreise der Sonderabkom m en im gleichen Verhält
nis; ändern sich die A rbeitspreise dieser Tarife, so  ändern 
sich die A rbeitspreise der Sonderabkom m en um  den gleichen 
Betrag.«
der Inhaltskontrolle nach § 307 A bs. 1 B G B  nicht stand.
2. K lauseln  in Allgem einen G eschäftsbedingungen eines
Energieversorgungsunternehm ens, die für das Vertragsver
hältnis mit N orm sonderkunden eine P reisanpassung oder 
ein einseitiges Preisänderungsrecht des Energieversorgungs
unternehmens in der Weise regeln, dass sie die unm ittelbare 
Anw endbarkeit der A V B G asV  oder ein mit § 4 A V BG asV  in 
jeder H insicht gleichlautendes Ä nderungsrecht vorsehen, 
halten der Inhaltskontrolle nach § 307 A bs. 1 B G B  nicht 
stand.............................................................................................................  111
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